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Anfrage zur schriftlichen Beantwortung E-000428/2024/rev.1
an die Kommission
Artikel 138 der Geschäftsordnung
Fabio Massimo Castaldo (Renew), Giuseppe Ferrandino (Renew), Brando Benifei (S&D), Jan-
Christoph Oetjen (Renew), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Martin Buschmann (NI), Francisco Guerreiro 
(Verts/ALE), Ignazio Corrao (Verts/ALE), Javier Nart (Renew), Manuela Ripa (Verts/ALE), 
Domènec Ruiz Devesa (S&D), Marc Angel (S&D), Thijs Reuten (S&D)

Betrifft: Mögliche Nichtteilnahme junger Menschen in Italien an der Europawahl 2024

4,9 Millionen Menschen in Italien – etwa 10 % der Wahlberechtigten – laufen Gefahr, ihre Rechte bei 
der Wahl zum Europäischen Parlament im Juni 2024 nicht wahrzunehmen. Dies betrifft hauptsächlich 
Studierende und Berufstätige zwischen 18 und 35 Jahren, die außerhalb ihrer Heimatgemeinde oder 
im Ausland wohnen.

Nach italienischem Recht sind sie nur in ihrer Heimatgemeinde wahlberechtigt, was dazu führt, dass 
sie für die Heimreise oft tief in die Tasche greifen müssen. Diese Kosten werden laut geltenden 
italienischen Rechtsvorschriften teilweise erstattet. Einige der an die Erstattung geknüpften 
Bedingungen – wie die Wahl von Fernzügen oder Flügen der nationalen Fluggesellschaft – haben 
angesichts der hohen Ticketpreise negative Effekte.

In den Artikeln 10 und 14 des Vertrags über die Europäische Union, in Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe 
b des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union und in Artikel 39 der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union ist eindeutig das Recht der Unionsbürger auf Teilhabe am 
demokratischen Leben der Union verankert, und gemäß Artikel 1 Absatz 4 des Beschlusses (EU, 
Euratom) 2018/994 des Rates haben die Mitgliedstaaten die Möglichkeit, für die Europawahl eine 
vorzeitige Stimmabgabe, eine Briefwahl sowie die elektronische Stimmabgabe und die Stimmabgabe 
über das Internet einzuführen.

1. Stellt das Fehlen zulässiger Lösungen zur Überwindung dieser Hindernisse einen Verstoß gegen 
EU-Recht dar?

2. Welche Sofortmaßnahmen gedenkt die Kommission zu ergreifen, um diesem Verstoß Einhalt zu 
gebieten?
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